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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.02.2024 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

laut einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Weimar (Bericht in MDR am 26.01.2024), sind 

die Klassenräume an einigen Erfurter Schulen zu voll. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Weimar 

in erster Instanz den klagenden Eltern ihren Wunschschulplatz zugesprochen. Das Staatliche 

Schulamt legte hierzu Beschwerde ein, der Beschluss aus erster Instanz wurde wieder aufgehoben. 

In der Folge, sollen nun alle Erfurter Klassenräume vermessen werden, um zu prüfen, ob sich zu 

viele Schülerinnen und Schüler regelmäßig im Klassenraum aufhalten. 

 

Ich bitte daher um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

 

1. Wie viele Räume wurden vermessen und welche Ergebnisse gab es? 

2. Wie viele Räume sind für die aktuelle Schüleranzahl zu klein? (Bitte einzeln nach Schulen 

auflisten) 

3. Wie viele Schülerinnen und Schüler müssen aufgrund der Vermessung nun die Klasse oder 

Schule wechseln? (Bitte einzeln nach Schulen auflisten.) 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

05.02.2024, gez. i. A. xxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion CDU, Herr Hose 
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